
Satzung TC Btau Gold Solingen NEU

§ 1 Name, §itz, Eintragung und Geschäftsjahr

Der am A5.09.1946 gegründete Verein führt den Namen Tanzctub Btau-Gotd Solingen e.V. Er hat seinen
Sitz in Sotingen und ist in das zuständige Vereinsreqjster unter der Nr. VR 25648 eingetragen.

Das Geschäftsjahr ist das Katenderjahr.

S 2 Zweck des Vereins

Der Zweck des Vereins ist die Förderung

. des Sports;

. der Jugend- und Attenhitfe;

. des öffenttichen Gesundhe'itswesens.

Dieser Zweck wjrd verwirklicht zum Beispiet durch:

. entsprechende Organisat'ion eines geordneten Sport-, Spiet-, Übungs- und Kursbetriebes
für atle Bereiche, ejnschließUch des Freizeit- und Breitensports;

. die Durchführung eines teistungsorientierten Trainingsbetriebes;

. die Teitnahme an sportspezifischen und auch übergreifenden Sport- und
Verei nsveranstattungen ;

r die Beteitigung an Turnieren und Vorführungen, sporttichen Wettkämpfen;

. die Durchführung von altgeme'inen Jugendveranstattungeri und -maßnahrnen;

. dieDurchführungkulturetterVeranstattungen

. die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spietgemeinschaften;

. Maßnahmen und Veranstattungen zur [rhaltung und Förderung des körpertichen,
seelischen und geistigen Wohlbefindens.

§ 3 Gemeinnützigkeit

Der Vere'in verfolgt ausschließtich und unmjttetbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er ist selbsttos tätig und verfoigt nicht in erster Linie
eigenwirtschafttiche Zwecke. Alle Mittet des Vereins dürfen nur zu satzurrgsmäßigen Zwecken
verwendet werden.

Der Verein ist parteipotitisch und retigiös neutra[.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mittetn des Vereins. Keine Person darf durch
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder ciurch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

Ausschejdende Mitgtieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes eines
Antei [s am Vereinsvermögen.

§ 4 Verbandsmitgliedschaften

Der Verein ist Mitgtied im Sotinger Sportbund und in den für die betriebenen Sportarten zuständigen
Fachverbänden.

Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungerr und Wettkampfbestimmungen der Verbände nach Absatz
1 als verbindtich an.



§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitgtied des Verejns können natürliche und juristische Personen werden. Die Mitgtiedschaft wird durch
Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den Verein zu richten.

Der Aufnahn'leantrag ejnes beschränkt Geschäftsfählgen oder Geschäftsunfähigerr ist von dem/den
gesetztichen Vertreter(n) zu stetlen. Die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen Vereinsmitglieder
verpflichten sich mit dem Aufrrahmeantrag für die Beitragsschulden ihrer Kinder aufzukommen.

Über die Aufnalrme entscheidet der Vorstand durch Beschiuss. Mit Beschtussfassung beginnt die
rllitgtiedschaft. Das Mitgtied erhätt eine schriftUche Aufnahmebestätigung. Mit der Aufnahme erkennt
das Mitglied die Vereinssatzung und die Ordnungen in der gültigen Fassung an.

Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Dje Abtehnung der Aufnahme muss niclrt begründet werden

§ 6 Arten der Mitgliedschaft

Der Verein besteht aus:

r aktiven Mitgliedern;

. passivenMitgtiedern;

. Ehrenmitgliedern.

Aktive Mitgtieder sind Mitgtieder, die sämtliche Angebote des Vereins irn Rahmen der bestehenden
Ordnungen nutzen können.

Für passive Mitglieder steht die Förderung des Vereins oder bestimmter Verejnsabteilungen durch Getd
oder Sachbeiträge im Vordergrund. Sie nutzen die sportlichen Angebote des Vereins njcht.

Ehrenmitgtieder sind von der Beitragspflicht befreit. lhnen steht kein Stimmrecht zu. Sie werden per
Beschtuss mit einfacher Mehrheit der Mitgtiederversammtung qewählt.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet

r durch Austritt aus dem Verein (Kündigung);

. durch Ausschtuss aus dem Verein (§ 8);

. durch Tod;

. durch auflösung des Vereins.

Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfotgt durch schrifttiche Erklärung gegenüber dem Vorstand.
Der Austritt kann unter Einhattung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Quartatsende erktärt
werden.

Bei Beendigung der Mitgtiedschaft, gteich aus welchem Grund, erlöschen atte Ansprüche aus dem
Mitgtiedschaftsverhättnis. Noch ausstehende Verpftichtungen aus dem rllitgtiedschaftsverhättnis,
insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hieruon unberührt. Vereirrseigene Gegenstände,
wie z.B. Schlüssetdes Ctubhauses sind dem Verein herauszugeben oder wertrräßig abzugelten. Dem
austretenden Mitgtied steht kein Anspruch auf Rückzahlung überzahtter Beiträge zu"

§ 8 Ausschluss aus dem Verein

Ein Ausschluss kann erfotgen, wenn ein Mitgtied trotz schriftticher Mahrrung seinen Zah[ungsverpfticht-
ungen nicht nachkommt; grobe Verstöße gegen die Satzung und Ordnungen schutdhaft begeht; in
grober Weise den lnteressen des Vereins und seiner Ziete zuwiderhandett. Über den Ausschtuss
entscheidet der Vorstand auf Antraq. Zur Antragstellung ist jedes Mitgtied berechtigt.

DerAntrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitgtied samt Begründung zuzuleiten. Das betroffene
Mitgtied wird aufgefordert, innerha[b einer Frist von drej Wochen zu dem Antrag auf Ausschluss



Stettung zu nehmen. Nach Abtauf der Frjst ist vom Vorstand unter BerÜcksichtigung einer zuqegangenen
Stettungnahme des betrofferren Mitgtieds über den Antrag zu entscheiden. Der Vorstand entscheidet mit
einfacher Mehrheit. Der Aussch[ießungsbeschtuss wird mit Bekanntgabe an das betroffene Mitgtied
wirksam. Der Beschluss ist dem Mitgtied schrjftlich mit Gründen mittels eingeschriebenen Brjefes

mjtzuteiten. Gegen den Ausschtießungsbeschtuss steht oem betr-offenen Mitglied das Rechtmittel der
Beschwerde an die Mitgtiederversammlung zu. Diese ist innerhatb einer Frist von zwe'i Wochen ab

Zugang des Ausschljeßungsbeschlusses schrift[ich an den Vorstand zu richten" Sie'ist zu beqründen. Die

Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

Über die Beschwerde entsche'idet die nächste orderrttiche Mitqtiederversammlung.

Der Weg zu den ordenttichen Gerichten bleibt unberührt.

§ 9 Beiträge, Gebühren, Beitragseinzug

Es sind ein Mitgtiedsbeitrag und eine Aufnahmegebühr zu zahten. Es können abtei[ungsspezifische
Beiträge, Umlagen und Gebühren für besondere Leistungen des Vereins erhoben werden.

Die Höhe der Mitgtiedsbeiträqe, der Aufnahmegebühr und der 6ebühren für besondere Leistungen des

Vereins, sowie diä Fättigkeit ber Mitgtiedsbeiträge bestimmt die Mitgtiederyersammlung. Über die
Erhebung und Höhe von abteitungsspezifischen Beiträgen und Umtagerr entscheidet ebenfatls die
Mitgtiederversammtung. Umtagen können bis zur Höhe eines Jahresbejtrages festgesetzt werden.
Beschlüsse über Beitragsfestsetzungen sind den Mitgtiedern schriftlich oder per eMaiI bekannt zu
geben.

Das Mitgtied ist verpftichtet, cjem Verein Anderungen der Bankverbindung und der Anschrift
mitzuteiten.

Mitgtieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten Verwaltungsaufwand
des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, die der Vorstand durch Beschtuss festsetzt.

Von Mitgtiedern, die dem Verein eine SIPA Lastschrjftverfahren erteilt haben, wird der Beitrag zum
Fättigkeitstermi n ei ngezogen.

Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitgtied zu vertreten hat, nicht erfotgen, sjnd dadurch
entstehende Bankgebühren durch das Mitqtied zu tragen.

Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fätiigkeit nicht beim Verein eingegangen ist, befjndet sich das

Mitgtied in Zahlungsverzug.

Fättige Beitragsforderungen werden vom Verein außergerichtlich und gerichtlich geltetrd gemacht. Die

entstehenden Kosten hat das Mitgtied zu tragen.

§ 1 0 Mitgliederrechte minderjähriger Vereinsmitglieder

Kinder bis zum 7. Lebensjahr und andere Personen, die als geschäftsunfähig im Sinne der Regelungen

des BGB getten, können ihre Mitgtiederrechte nicht persöntich ausüben. Diese werden durch ihre
gesetztichen Vertreter wahrgenommen.

Kinder und Jugendtiche zwischen dem 7. und 18. Lebensjahr üben jhre Mitgtiederrechte im Verein
persöntich aus. lhre gesetztichen Vertreter sind daqegen von der Wahrnehmung ausgeschlossen.

Mitgtieder bis zum 18. Lebensjahr sjnd jedoch vom Stimmrecht in der Mitgtiederversammtung
ausgeschlossen. Das Stjmmrecht kann jedoch in der Jugendversammlung im vollen Umfang ausgeÜbt
werden.

§ 11 Ordnungsgewalt des Vereins

Jedes Mitgtied ist verpftichtet, dje Regetungen dieser Satzung, sowie der Vereinsordnungen zu

beachten, einzuhalten und insbesondere den Anweisungen und Entscheidungen der Vereinsorgane, und

Übungsteiter Folge zu lejsten.

Ein Verhatten eines Mitgtieds, das nach § 8 dieser Satzung zum Vereinsausschtuss fÜhren kann, kann

auch nachfolgende Vereinsstrafen nach sich ziehen:

. Ordnungsstrafe bis 500,00 Euro;



a

a befristeter Ausschluss vorn Trainings- und Üburrgsbetrieb

Das Verfahren wird vom Vorstand eingeteitet"

Das betroffene Mitgtied wird aufgefordert innerhalb einer Frist von drei Wochen zu dem
Vorstandsentscheid Steltung zu nehmen.

Der Vorstand kann die Vereinsstrafe festsetzen"

§ 12 Die Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:

r die Mitgliederversarrmlung;

. der geschäftsführende Vorstand;

. der Gesamtvorstand;

r dieJugendversammlung.

§ 13 Vergütung der Organmitglieder, Aufwendungsersatz, bezahlte Mitarbeit

Die Vereins- und Organämter werden grunosätztich ehrenamttich ausgeübt, soweit nicht diese Satzung
etwas anderes bestimmt.

Die Mitgtiederyersammtung kann bei Bedarf urrd unter Berücksichtigr-rng der wirtschafttichen
Verhättnisse und der Haushaltstage besch[ießen, dass Vereins- und Organämter entge[ttich auf der
Grundtage eines Dienstvertrages oder gegen ZahIung e'iner pauschalierten Aufwandsentschädigung
ausgeübt werden. Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der
geschäftsfÜhrende Vorstand zuständig. Der geschäftsführende Vorstand kann bei Bedarf und unter
Berücksichtigung der wirtschafttjclren Verhä[tnisse und der Haushaltstaqe Aufträge über Tätigkeiten für
den Verein gegen eine angemessene Vergütr-rng oder HonorierL,ng an Dritte vergeben. Über die Art
derartiger Aufträge und Tätigkejten und deren finanziellen Aufwand informjert der Vorstand im
Rahmen der Mitgtiederversammtungen.

Zur Ertedigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelte ist der
geschäftsführende Vorstand ermächtigt, im Rahmen der wirtschaftlichen Verhältnisse und der
Haushattstage einen Geschäftsführer und/oder Mitarbeiter für die Verwa[tr,rng einzustetten. lm
Weiteren ist der geschäftsführende Vorstarrd ermächtigt, zur Erfültung der satzungsgernäßen Zwecke
Verträge mit Übungsteitern abzuschtießen. Das arbeitsrechttiche Djrektionsrecht hat der 1.
Vorsitzende.

lm Übrigen haben die Mitgtieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach
§ 670 BGB für sotche Aufwendungen, die ihnerr durch dje Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Die
Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten. Der Gesarntvorstand kann
durch Beschtuss im Rahmen der steuerrechtlichen Mögtichkeiten Aufwandspauschalen festsetzen.

Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb e'iner Frist von 6 Monaten nach seiner
Entstehung gettend gemacht werden. Erstattungerr werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit
prüffähigen Belegen und Aufsteltungen nachgewiesen werden.

Einzetheiten kann die Finanzordnung regeln.

§ 14 Die ordentliche Mitgliederversammlung

Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Eine ordent[iche Mitgtiederversammlung
findet einmal im Jahr, mögtichst im ersten Quartal, statt"

Die Mitgtiederversammtung wird vom Vorstand unter Einhaitung einer Frist von v'ier Wochen mit
Schreiben in Texiform (eMaiI kann verwendet werden) an a[[e r!1itglieder unter Angabe der
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die A.bsendung des Eintadungsschreibens
fotgenden Tag.

Die Tagesordnung setzt der Vorstand durch Beschluss fest.



Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgtiederversammlung ist unabhängig von der Anzaht der
anwesenden Mitgtieder beschtussfähig.

Die Mitgtiederversammlung wird vom i. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderunq von einem anderen
Mitgtied des Vorstandes geteitet. lst kein Vorstandsmitgtied anwesend, bestimmt die Versammtuttg
einen VersammIungsteiter. Der Versammtungsleiter bestimmt den Prolokoiiführer.

Alte Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeicherr. Wenn der Anrraq auf geheime
Abstimmung gestettt wi rd, entscheidet darüber die Mitgliederuersammlung.

Eine geheime Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens 1 l5 der erschienenen
Stimmberechtigten vertangt wi r-d.

Die Entscheidungen der Mitgtiederyersammtung werden mit eirrfacher Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen beschlossen. Bei Stimmengteichheit gitt eirr Antrag als abgetehnt. Stjmmenthaitungen
werden ats ungüttige Stimmen gewertet. Zur Anderung der Satzung und zur Anderung des
Vereinszwecks jst eine Mehrhejt von drei Viertetn der abgegebenen güttigen Stimmen erforderlich.

Über die Beschtüsse der Mitgtiederversammlung ist ein Protokall aufzunehmen, das vom
Versammlungsleiter und vom Protokotlführer zu unterzeichnen jst.

Jedes Mitglied hat mit Votlendung des'18. Lebensjahres in derMitgliederversammtung ein Stimmrecht"
Wähtbar ist jedes Mitgiied mit Vollendung des'18. Lebensjahres. Jedes stimmberechtigte Mitgtied hat
eine Stimme. Das Stimmrecht ist übertragbar. Pro Mitgtled sind max" zwei übertragene Stimmen
zulässig. Jedes stimmberechtigte Mitgtied kann bis spätesten: zwei Wochen vor dem Tag der
Mitgtiederversammtung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass wejtere nngetegenheiten
nachträgtich auf dje Tagesordnung gesetzt werden.

Anträge auf Satzungsänderung urrd Anderung des Vereinszwecks sind den MitgLiedern nach Abtauf der
Antragsfrist zu übersenden.

Anträge zur Mitg[iederversamm[ung können von jedem Mitgiied/Vorstandsmitgtied gesteltt werden. 5ie
müssen bis spätestens 14 Tage vor dem Versammlungsdaturn schriftlich mit Begründung beim Vorstand
des Vereins eingereicht werden. Diese Anträge sind den Mitg[iedern in einer errdglittigen
Tagesordnung/ Eintadung zuzusenden.

§ 1 5 Zuständigkeit der Mitgliederversarnmlung

Die Mitgtiederyersammtung ist unter anderenr für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig:

. fntgegennahme der Berichte des Vorstands;

r Entgegennahme der Kassenprüfberichte;

. Enttastung des Vorstands;

r Waht und Abberufung der Mitgtieder des Vorstands;

. Waht der Kassenprüfer;

. Anderung der Satzung und Beschlussfassung über Auftösung oder Fusion des Vereins;

. Beschtussfassung über Beschwerden bei Vereinsausschlüssen oder Vereinsstrafen;

. Beschtussfassungen über eingereichte Anträge.

r Beschtussfassungen zu Umlagen (§9)

§ 16 Die außerordentliche Mitgliederversammlung

Der Vorstand kann jederzejt eine außerordenttiche Mitgtiederversammlung einberufen

Diese muss einberufen werden, wenn das lnteresse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung
von 20 % alter Mitgtieder (auf Basis der letzten Hauptversammlung Stand 31.12. des Vorjahres)
schrifttich unter Angabe des Zwecks und der Cründe vom Vorstand vertangt wjrd. Für die
außerordenttlche MitgtiederversammIung gilt § 14 entsprechend.



§1 7 Der geschäftsfilhrende Vorstand

Der geschäftsführende Vorstand gem. § 26 BGB (Vorstand) besteht aus

. dem 1. Vorsitzenden;

. dem 2. Vorsitzenden;

. dem Schatzmeister"

Der Verein wird gerichtlich und außergerichttich durch zwei Mitglieder des geschäftsführenden
Vorstandes, darunter der 1. Vorsjtzende oder der 2. Vorsitzende, vertreten.

Aufgabe des Vorstandes ist die Leitung und Geschäftsführung des Vereins. [r isr für atle Aufgaben
zuständ'ig, die nicht durch die Satzung oder Ordnung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sjnd. Der
Vorstand ist berechtigt, bei Bedarf, aufgabenbezogen, für einzelne Projekte oder befr"jstet besondere
Vertreter nach § 30 BGB zu bestellen und diesen die damit verbundene Vertretung und
Geschäftsführung zu Übertragen.

Der geschäftsführende Vorstand kann Ausschüsse bilden.

Der geschäftsführende Vorstand kann sich durch Beschtuss eine Geschäftsordnung geben.

Der geschäftsführende Vorstand bteibt auch nach Ablauf der ,Arntszeit im Arnt, bis ein neuer Vorstand
gewählt jst. Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Berejtschaft zur WahI des Amtes vorher
schrifttich erktärt haben. Scheidet ein Mitgtied des geschäftsführenden Vorstandes vorzeitig aus, so
kann der geschäftsführende Vorstand mit Wirkunq bis zur nächsten Mitgtiederversammtung durch
Beschtuss einen Nachfolger bestimmen. Die Mitgtieder des geschäftsführenden Vorstandes haben in der
Sitzung des Vorstandes je eine Stimme. Bei Stjmrnengleichheit errtscheidet die §tirnme des 1.
Vorsitzenden. Sitzunqen werden durch den 1. Vorsjtzenden einberufen. Der Vorstand ist beschtussfähig,
wenn mindestens drei Vorstandsmitgtieder anwesend sind. Beschtüsse des geschäftsführenden
Vorstandes sind zu protokoltieren.

§ 't 8 Der Gesamtvorstand

Der Gesamtvorstand besteht aus

. den Mitgtiedern des geschäftsführenden Vorstandes;

. dem Sportwart;

. dem Schriftführer;

. dem Jugendwart.

Aufgaben des Gesamtvorstandes sind insbesondere:

. Die Aufstetlung des Haushaltsentwurfs und eventuelter Nachträge

. Die Vorlage von Jahresberichten für die Mitgtiederuersammlung.

Die Besteltung der Mitgtieder des Vorstandes erfotgt durch Wahl auf der Mitgliederversammlung. Die
Amtsdauer beträgt zwei Jahre. WiederwahI ist zulässiq. Die Waht erfolgt ejnzeln.

Die Mitgtieder des Gesamtvorstandes haben rn der Sitzung des Gesamtvorstandes je eine Stimme" Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden" Sitzungen werden durch den 1.
Vorsjtzenden einberufen. Der Vorstand ist beschiussfähig, wenn rnindestens die Hätfte der
Gesamtvorstandsmitg[ieder anwesend ist. Die Tagesordnungspunkte und Beschlüsse sind zu
protokoItieren.

DerGesamtvorstand tritt mindestens a[[e 2 Monate zusammen. Die Sitzungen werden durch den 1.

Vorsitzenden ei nberuf en 
"

§ 19 Abteilungen

Der Vorstand kann die Gründung und Schtießung von Abteiiungen beschließen. Jede Abteilung wähtt für
die Dauer von 2 Jahren einen Abteilungsleiter. Der Vorstand bestätigt die Abteilungsteiter durch



Beschluss. Die ßestätigung kann unier Angabe von Gründen abgelehnt werden" Die Mitgtieder der
Abteilung müssen dann ernrut einen Ahteilungsleiter wählcn. Wjrd der abgelehnte Abteitungsteiter
erneut gewähtt, bestätigt die Mitgtiederversanrnr[ur:g den Abteilungslejter. Lehnt dte
Mitgtiederversammtung den gewählten Abteilurrgslerter ab, muss die abteilur"rg ernen neuen
Abteilungsteiter wählen. Die Abteitungen können sjch eine Abteilungsordnung geben. Die
Abteitungsordnung bedarf der Genehm'igurrg des Vorstandes.

§ 20 Vereinsjugend

Die Jugend des Vereins ist die Gemeinschaft alter Mitgtieder bis zur Vottendung des 18. Lebensjahres
und ist zuständig für atte Jugendangetegenheiten des Vereins.

Die Jugend des Vereins führt und verwattet sich selbständig und entscheidet über die ihr durch den
Haushalt des Vereins zufließenden Mittet.

Organe der Vereinsjugend sind:

. der Jugendwart und

. dieJugendversammlung.

Der Jugendwart ist Mitglied des Gesamtvorstandes.

Das Nähere regelt die Jugendordnung, die von der Jugendversammlung des Vereins beschtossen wjrci"
Die Jugendordnung darf den Vorgaben dieser Satzung njcht widersprechen. Die Jugendordnung bedarf
der Genehmigung des Vorstandes.

§ 21 Kassenprüfer

Die Mitgtiederversammtung wähtt zwei Kassenprüfer und einen Ersatzkassenpri-ifer, die nicht dem
geschäftsführenden Vorstand oder dem erweiterten Vorstand angehiiren dürfen. Dje Amtszeit der
Kassenprüfer und des Ersatzkassenprüfers entspricht der des 6esamtvorstandes.

Die Wiederwaht für eine weitere Amtszeit ist zuLässig.

Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse rrrit allen Konten.
Buchungsuntertagen und Betegen urrd erstatten der Mitgtiederversanrnrlung darüber einerr Bericht.

§ 22 Vereinsordnungen

Der Vorstand ist ermächtigt durch Beschluss folgende Ordnungen zu erlassen

r Beitrags- und Mitgliedsordnung;

. Geschäftsordnung;

. Die Ordnungen sind nicht BestandteiI der Satzung.

5 23 Haftung des Vereins

Ehrenamttich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung 7).0,0A Euro irn Jahr nicht
übersteigt, haften für Schäden gegenüber den Mitgtiedern und gegenüber dem Verein, die sie in
Erfüttung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursächen, nur für Vorsatz und grobe Fahrtässigkeit.

Soweit Schäden, die Mitgtieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Antagen oder
Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, die nicht durch Versicherungen
des Vere'ins abgedeckt sind, haftet der Verein gegenüber Mitgtiedern'im lnnenverhältnis nur für Vorsatz
und grobe Fahrtässigkeit.

§ 24 Datenschutz im Verein



Zur Erfüttung der Zwecke des Vereins werden unter Beachtung der gesetztichen Vorgaben des

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persöntiche und sachtiche
Verhättnisse der Mitgtieder im Verein gespeichert, übermittett und verändert.

Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf

' Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten;

r Berichtigung über dje zu seiner Person gespelcherten Daten, wenn sie unrichtig sind;

. Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern
weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkejt feststelten tässt;

r Löschung der zu seiner Person qespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzutässig war.

Den Organen des Vereins" alten Mitarbeitern oder sonst für den Verejn Tätigen ist es untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen ats dem jeweiligen Aufgabenerfültung gehörenden
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen r:cier sonst zu nutzen. Diese
Pfhcht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.

§ 25 Auftösung

Die Auftösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung
beschlossen werden. Zur Auftösung des Vereins ist eine Mehrheit vorr zwei Drittet der abgegebenen
güttigen Stimmen erfordertich.

Sofern die Mitgtiederversammtung rricht anderes beschließt, sind im Fatle der Auftösung dell. und 2.
Vorsitzende ats die Liquidatoren des Vereins bestellt.

Bei Auftösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fältt das nach
Beendigung der Liquidation vorhandene Vereinsvermögen an das Deutsche Rote Kreuz ats
steuerbegünstigte Körperschaft, welches es unrnittelbar und aussch[ießlich fl-ir gemeinnützige Zwecke
zu verwenden hat.

lm Falte einer Fusion mit einem anderen Verein, fättt das Vermögen nach Vereinsauftösung an den neu
entstehenden Fusionsverein bzw. den aufnehmenden Verein, der es ausschließtich und unmittetbar für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 26 Gültigkeit dieser Satzung

Diese Satzung wurde durch die Mitgtiederversammtung am 27.4.2018 beschlossen

Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Alte bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt darrjt außer Kraft.
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